
den jeweiligen ökonomischen Prozeß beherrschen und 
Störungsursachen beeinflussen kann. Daher schließt 
das Gesetz für bestimmte Sanktionen (z. B. Garantie
forderungen und Preissanktionen) generell eine Ent
lastungsmöglichkeit aus, während für Vertragsstrafe 
und Schadenersatz eine Entlastung zwar zulässig, der 
dabei anzulegende Maßstab aber weitgehend objektiv 
bestimmt ist. Nach § 82 VG ist dafür der Nachweis 
erforderlich, daß die zur Pflichtverletzung führenden 
Umstände trotz aller durch die sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse gegebenen Möglichkeiten nicht 
abgewendet werden konnten./3/

Wirtschaftsrechtliche Verantwortlichkeit bei 
Pflichtverletzungen im Prozeß der Planung 
und Planverwirklichung
Der wirksameren Nutzung der wirtschaftsrechtlichen 
Verantwortlichkeit dienen diejenigen Überlegungen und 
Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die materielle 
Verantwortlichkeit nicht nur bei Vertragsverletzungen 
zu verwirklichen, sondern gleichermaßen in solchen 
Fällen, in denen durch andere Pflichtverletzungen er
hebliche Störungen im Prozeß der Planung und Plan
verwirklichung hervorgerufen werden. In richtiger 
Verbindung mit staatlichen Leitungsentscheidungen 
„muß der ökonomische Zwang zur strikten Befolgung 
aller grundlegenden Rechtspflichten intensiviert und 
müssen insbesondere bei Pflichtverletzungen durch
gängig Sanktionen eingesetzt werden, die auf und 
über die wirtschaftliche Rechnungsführung wirken“./4/ 
Dabei trägt besonders die Einführung der Wirtschafts
sanktionen dazu bei, die wirtschaftsrechtliche Verant
wortlichkeit stärker zu nutzen.
Wirtschaftssanktionen sind darauf gerichtet, die Be
triebe und wirtschaftsleitenden Organe zu einem den 
volkswirtschaftlichen Erfordernissen entsprechenden 
Verhalten zu veranlassen und solchen Pflichtverlet
zungen entgegenzuwirken, die von der Regelung der 
materiellen Verantwortlichkeit wegen Verletzung von 
Wirtschaftsverträgen nicht erfaßt sind. Der Einführung 
von Wirtschpftssanktionen liegt die Erkenntnis zu
grunde, daß Störungen im Reproduktionsprozeß nicht 
nur durch die Verletzung vertraglicher Pflichten ent
stehen können, sondern auch durch die Mißachtung 
anderer im Wirtschaftsrecht festgelegter Pflichten und 
Rechte. Die Wirtschaftssanktion hat die Funktion, die 
Grundsätze der sozialistischen Wirtschaftsleitung mit 
den Mitteln des sozialistischen Rechts verstärkt durch
zusetzen. Sie kann nur dann angewendet werden, wenn 
sie in gesetzlichen Tatbeständen angedroht ist, die das 
pflichtwidrige Verhalten genau bestimmen. So sind z. B. 
die Wirtschaftssanktionen in § 24 der 6. DVO zum 
Vertragsgesetz — Wirtschaftsverträge zur Versorgung 
der Bevölkerung — vom 13. Juli 1972 (GBl. II S. 515) 
gesetzlich geregelt. Sie sollen hier dazu beitragen, eine 
stabile Versorgung mit Konsumgütern zu sichern. Wirt
schaftssanktionen werden in diesem Bereich beispiels
weise angewendet, wenn Betriebe im Rahmen der Ge
staltung oder Erfüllung von Wirtschaftsverträgen öko
nomische Vorteile fordern, sich versprechen lassen oder 
annehmen, wenn Verkaufsstellen zur Durchführung von 
Versorgungsaufgaben erforderliche Konsumgüter ent
sprechend dem Grundsortiment und Preis trotz Liefer
möglichkeit des Großhandelsbetriebes nicht ständig füh
ren oder wenn Produktionsbetriebe entgegen ihrer 
Verpflichtung zur sorgfältigen Kalkulation wiederholt 
vorläufige Preise ermitteln, die wesentlich höher als 
der endgültige Preis sind. Die Wirtschaftssanktion für

/3/ Vgl. H. Badestein/J. Dötsch/H. Oertel, a. a. O., S. 1525.
/4/ J. Friedel/R. Schüsseler, „Zur Weiterentwicklung der wirt
schaftsrechtlichen materiellen Verantwortlichkeit durch die 
Einführung von Wirtschaftssanktionen“, Staat und Recht 1973, 
Heft 8, S. 1331.

die hier genannten Pflichtverletzungen der Betriebe 
kann bis zur Höhe von 100 000 M verhängt werden und 
bei Verkaufsstellen bis, 1 000 M. Für die Entscheidung 
über die Zahlung der Wirtschaftssanktion ist das Staat
liche Vertragsgericht zuständig.

Die Forderung nach einer stärkeren Nutzung der wirt
schaftsrechtlichen Verantwortlichkeit gilt auch im Zu
sammenhang mit der Bilanzierung. Auch hier ist davon 
auszugehen, daß die Wahrnehmung grundlegender 
Rechte und Pflichten dadurch stärker gesichert werden 
kann, „daß die Betriebe bzw. Organe, die in ihrer Eigen
schaft als bilanzierende Organe eigene Pflichten ver
letzen, dafür aus ihren Fonds materiell einzustehen 
haben“./5/ So haben z. B. gemäß §35 der VO über die 
Material-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzierung 
— BilanzierungsVO — vom 20. Mai 1971 (GBl. II S. 377) 
die bilanzierenden Organe durch eigene Pflichtverlet
zungen entstehende ökonomische Nachteile der VEB und 
Kombinate diesen auszugleichen. Solche Pflichtverlet
zungen liegen vor, wenn beispielsweise Bilanzentschei
dungen durch die Nichteinhaltung von Fristen verzögert 
wurden oder wenn Bilanzentscheidungen ohne die er
forderliche Abstimmung bzw. Zustimmung vorgenom
men werden. Andererseits haben diejenigen Wirtschafts
organe bzw. Betriebe und Kombinate, die den bilanzie
renden Organen ungerechtfertigte Bedarfsforderungen 
an Rohstoffen, Materialien, Ausrüstungen und Konsum- 
gütem vorlegen, gemäß § 36 der BilanzierungsVO eine 
Sanktion in Höhe von 10 Prozent des Industrieabgabe
preises (bezogen auf den ungerechtfertigten Teil der Be
darfsforderung) zu zahlen./6/

Zusammenhang von wirtschaftsrechtlicher Verantwort
lichkeit des Betriebes und individueller Verantwortlich
keit des Mitarbeiters

Im Bereich der Volkswirtschaft kommt es gegenwärtig 
darauf an, die verschiedenen Formen der rechtlichen 
Verantwortlichkeit für die Durchsetzung von Ordnung 
und Disziplin zu nutzen. So werden — besonders auch 
in Auswertung sowjetischer Erfahrungen — seit einiger 
Zeit Überlegungen darüber angestellt, wie, wann und 
in welcher Weise es möglich und erforderlich ist, die aus 
der wirtschaftsrechtlichen materiellen Verantwortlich
keit zu leistenden Sanktionen nicht nur auf das Be
triebskollektiv als Ganzes zu beschränken, sondern die 
„Verantwortlichkeit der Personen zu überprüfen, die 
schuld sind an der Nichterfüllung der Planaufgaben und 
Vertragsverpflichtungen“/7/, und sie ggf. für die Folgen 
ihres fehlerhaften Handelns einstehen zu lassen. Das 
entspricht der erzieherischen Funktion des sozialisti
schen Rechts, die auch über die Ausnutzung des Prinzips 
der materiellen Interessiertheit verstärkt durchzusetzen 
ist. Zugleich erfordert und zwingt die Prüfung der Ver
antwortlichkeit der beteiligten Werktätigen oder Kollek
tive zur allseitigen und gründlichen Untersuchung der 
Ursachen für die Pflichtverletzungen.

Von diesen Erfordernissen ausgehend, hat der Vorsit
zende des Zentralen Staatlichen Vertragsgerichts in 
einer Instruktion Festlegungen zur Aufklärung der Ur
sachen von Vertragsverletzungen getroffen, um die vor
beugende und erzieherische Funktion der vertragsrecht-
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